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Betrifft:    Budgetbegleitgesetz 2003, 
   Begutachtung des Entwurfs eines Bundesgesetzes, 
   mit dem vorübergehende Maßnahmen im Bereich 
   des Strafaufschubs getroffen werden 
Bezug: JMZ 641.006/1-II.1/2003  
   Die aktuelle Entwicklung der Gefangenenzahlen in Österreich, die bereits 
in mehreren Justizanstalten zu einem Überbelag geführt hat, erfordert eine 
Maßnahme des Gesetzgebers. Die im vorliegenden Gesetzesentwurf 
vorgeschlagenen weiteren Strafaufschubsmöglichkeiten sind durchaus geeignet, das 
Problem zu entschärfen. Durch die vorgesehene zeitliche Begrenzung (30.6.2005) 
wird auch das Gewicht des Einwands, dass die Strafe möglichst rasch anzutreten 
bzw. zu vollziehen ist, entscheidend verringert.  
   Mittel- bis langfristig sollte aber einerseits die Erhöhung der zur 
Verfügung stehenden Zahl von Haftplätzen und andererseits auch wiederum die 
Forcierung der bedingten Entlassung ins Auge gefasst werden. 
   Die Stellungnahmen der Staatsanwaltschaften Linz, Salzburg, Wels, 
Steyr und Ried/I. sind angeschlossen. Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 
Ausfertigungen der ha. Stellungnahme per Post und auch elektronisch übermittelt. 
Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 
5 Beilagen  
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